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Protokoll der Mitgliederversammlung des  
Kunst Stuttgart International e. V.  

am 19. November 2022  
Pullman Cologne Hotel, Helenenstraße 14, 50667 Köln 

 

Top 1, 2 und 3 der Tagesordnung 
Begrüßung, Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit, 
Protokollführer, Feststellung der gültigen Stimmen 

Die Co-Vorsitzende des Vereins Maja Smoltczyk eröffnet um 14:00 Uhr die Mitgliederversammlung 
mit Begrüßung der Anwesenden. 

Mit der zeitgerecht per E-Mail angekündigten Einladung samt Tagesordnung (Anhang 1, Versand am 
18.10.2022) stellt die Co-Vorsitzende die satzungsgemäße Einberufung der Versammlung fest. 

Der Vorschlag für Dr. Rudolf Worofka als Protokollführer wird einstimmig angenommen. 

Gemäß Unterschriftenliste sind mit den Co-Vorsitzenden 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
(Anhang 2). Von der in der Satzung vorgesehenen Stimmrechtsübertragung haben 146 Mitglieder 
Gebrauch gemacht, allerdings davon 22 mit der Einschränkung nur für eine allfällige Abstimmung zu 
einer Briefwahl; (Anhang 3).  
Die Namen der Empfänger*innen von Stimmrechten werden mit Bekanntgabe der jeweils 
zutreffenden Anzahl übertragener Stimmen vom Protokollführer vorgetragen (Anhang 4). 
Insgesamt ergeben sich durch anwesende Mitglieder und Stimmrechtsübertragungen 143 gültige 
Stimmen, für eine allfällige Abstimmung zu einer Briefwahl 165 gültige Stimmen. 

Die Beschlussfähigkeit der Versammlung ist laut den Statuten des Vereins gegeben. 

Top 4 der Tagesordnung 
Jahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 - Bericht des Vorstands 

Einleitend verweist der Co-Vorsitzende auf das [KUN:ST] MISSION STATEMENT des Vereins: 
Professionelle Eigenvermarktung auf überregionalem Level. 

 [KUN:ST] MISSION 

  

 

Besonders hervorzuheben sind neu angebotene Angebote zur professionellen Eigenvermarktung wie 
ArtFacts und Unterstützungsangebote für Künstler*innen wie zum Beispiel von Kune Arts.  
Dankenswerterweise wurden solche zusätzlichen Angebote auch von Mitgliedern vorgeschlagen. 
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[KUN:ST] GESCHÄFTSVERTEILUNGSPLAN 

Die Position Vorstand Schatzmeister ist leider unbesetzt. Aktuell werden diese Tätigkeiten 
kommissarisch von den Co-Vorsitzenden wahrgenommen. 
Auch die Position Vorstand Marketing wird wegen offener Nachbesetzung frei. 

Der Vorstand wäre sehr erfreut, wenn sich Interessierte für diese Vorstandspositionen melden. 

[KUN:ST] MITGLIEDER 

Es zeigt sich eine stabile Mitgliederbasis. Neuzugänge ergeben sich vielfach durch Empfehlung von 
Mitgliedern. Hauptgründe für Austritte sind Lebensalter oder kurzfristiges „Ausprobieren“ der 
Vereinsangebote. 

 [KUN:ST] PROJEKTE 2021 
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Top 5 der Tagesordnung 
Jahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 – Bericht des Vorstands für Finanzen 
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Minuswerte bei den Einnahmen ergeben sich, weil die Differenz zwischen geplanten Einnahmen und 
tatsächlichen Ausgaben dargestellt ist. 

Bei den Umsätzen ist zu berücksichtigen, dass nicht nur Vereinsumsätze enthalten sind, sondern 
auch Ein- und Auszahlungen, die über das Vereinskonto mit Künstler*innen (z. B. bei Verkäufen von 
Kunstwerken bei Ausstellungen) abgerechnet wurden. 

Die durch Wegfall der Galeriekosten freiwerdenden Beträge sollen vorwiegend für günstigere 
Teilnahmegebühren an Ausstellungen (z. B. günstigere Gebühren für "Die Neuen“ auf Burg 
Stettenfels, Kühlhaus Berlin) und für externe Unterstützung verwendet werden. 

 

Top 6 der Tagesordnung 
Bericht der Kassenprüfung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 und Beschlussfassung 
zur Entlastung des Vorstands 
 

Die Kassenprüfung wurde von Silke Brose und Roswitha Gronemann durchgeführt.  
Es gibt keine Beanstandungen und die Entlastung des Vorstands wird vorgeschlagen. 

 

 

 

Die Abstimmung zur Entlastung des Vorstands erfolgt per Handzeichen durch die Anwesenden und 
danach durch einzelne Abfrage der Stimmrechtsempfänger*innen. 

Ergebnis: 
 Ja:  125 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 

Hiermit ist der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. 
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Top 7 der Tagesordnung 
Ausstellungsprojekte 2023: 
 

Mitgliederausstellung Burg Stettenfels, 10.–12.März 2023 (Co-Vorsitzender): 
Die Ausstellung ist gut gebucht, die geplante Zahl von 60 Ausstellenden dürfte erreicht werden. 

 

Ausstellung „Die Neuen“, Burg Stettenfels, 10.–12.März 2023 (Co-Vorsitzender): 
Diese Ausstellung findet in von der Mitgliederausstellung getrennten Räumen statt und wird auch 
extra beworben und ausgeschildert. 

 

Ausstellung Orangerie Schwetzingen, 1.–29.8.2023 (Co-Vorsitzender): 
Der Kurator des Schlosses plant an verschiedenen Orten in Schwetzingen Ausstellungen zu 
organisieren, die sich thematisch mit Verbindung der Kunst des Mittelalters mit der Kunst der 
Neuzeit beschäftigen. 

 

Kunstpreisausstellung 2023 in der Galerie Beck, Bad Homburg, 1.–22.9.2023 (Co-Vorsitzender): 
Die Galerie Beck wird sich um die komplette Durchführung der Ausstellung kümmern.  
Da der Kunstpreis 2023 wieder offen ausgeschrieben wird, könnte auch das Klientel der Galerie Beck 
teilnehmen. 

 

Kühlhaus Berlin, 5.–10. Juli 2023 (Co-Vorsitzende und Kadée): 
Das Gebäude erlaubt Ausstellung von Werken und Objekten fast jeder Größe; eine Beteiligung mit 
unterschiedlichsten Kunstwerken ist gewünscht.  
Zudem soll diese Ausstellung zum Zweck eines guten Gesamteindrucks kuratiert werden. 
Zur Gewinnung einer besseren Vorstellung der vorhandenen Ausstellungsflächen hat Kadée ein 
Modell des Gebäudes erstellt. Für die Hängung in der Stahlkonstruktion wird vom Verein 
entsprechendes Material (Magnete zu Befestigung) zur Verfügung gestellt.  
Zum Auf- und Abbau der Ausstellung durch die beteiligten Künstler*innen wird noch einmal 
hingewiesen.  
Allfällige Fragen sind an Kadée zu richten. 
 

Zur Nachverfolgung des Erfolgs einer Ausstellung wird aus den Reihen der Mitglieder vorgeschlagen, 
in Newslettern auch über durchgeführte Ausstellungen zu berichten, z. B. mit Besuchszahlen oder 
über stattgefundene Verkäufe. 

 

Top 8 der Tagesordnung 
Professionalisierungsprojekte 2023: 

 

Tipps & Tricks auf der Vereinswebseite (Co-Vorsitzender): 
Zur Verbesserung der Beitragsmöglichkeit durch die Mitglieder wird eine verbesserte Software zur 
Verfügung gestellt, die Beiträge, Kommentare und Bemerkungen zu einem Thema in Sinn einer 
Debatte erlaubt. 
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Marketing (Sabine): 
Der Wochentischkalender ist gedruckt und wird demnächst versandt. 
Die Neuauflage des Vereinsflyers ist in Vorbereitung; zunächst soll nur eine kleinere Stückzahl 
aufgelegt werden, um allfällige Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge noch einbauen zu 
können. 
Die Professionalisierungsangebote von Kune Arts und KUBUZZ wurden im Newsletter kundgemacht;  
Mitglieder werden gebeten, ihnen bekannte ähnliche Angebote anderer Anbieter dem Vorstand 
mitzuteilen. 

 

Bewerbung Museumsmeile Art Karlsruhe (Kadée): 

Die art KARLSRUHE bietet mit der Museumsmeile kulturellen Institutionen wie Museen, 
Kunstvereinen, Stiftungen aber auch dem Kulturtourismus eine Plattform, sich auszutauschen und 
die Synergien einer internationalen Kunstmesse zu nutzen. 
Die Präsentation und der Verkauf von Originalen / Editionen / Grafiken ist im Bereich der 
Museumsmeile nicht gestattet. Es handelt sich um eine reine Werbeplattform für die Institution und 
deren Ausstellungen, aber nicht für einzelne Künstler*innen. 

Zur Präsentation des Vereins hat Kadée eine Bewerbung eingereicht; eine Entscheidung ist im Januar 
2023 zu erwarten. 

 

Art Facts 

Die Firma sammelt systematisch Daten zum Kunstmarkt, insbesondere Daten von Künstler*innen 
und deren Ausstellungen (https://artfacts.net). 
Durch eine (kostenpflichtige) Teilnahme des Vereins wären Eintragungen von Ausstellungen unseres 
Vereins gewährleistet. Kadée würde diese Eintragungen veranlassen. (Der für alle Künstler*innen 
kostenfreie Zugang erlaubt nach individueller Anmeldung über das jeweils eigene Dashboard 
unverbindlich durchgeführte Korrektur- und Eingabemöglichkeiten.)  
Vor der verbindlichen Anmeldung des Vereins kümmert sich Kadée noch um Korrektur der derzeit 
doppelt vorhandenen Vereinsregistrierung. 
 

Top 9 der Tagesordnung 
Satzungsänderungen 
 

Der Vorstand schlägt folgende Änderungen vor: 

§1 Abs.2:  
Nach Wegfall der Galerie wurde der Vereinssitz Stuttgart festgelegt 

Neuer Text:  
Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart. 

§7:  
In Absatz 4 wurde auf Vorschlag aus der Mitgliedschaft eine Klarstellung eingefügt, indem darauf 
hingewiesen wird, dass eine Stimmrechtsübertragung auf ein anderes Mitglied bei Bedarf mit der 
Festlegung eines bestimmten Abstimmungsverhaltens verbunden werden kann. 

Neuer Text: 

(4) Stimmberechtigt ist jedes Mitglied. Voraussetzung zur Stimmrechtsabgabe 
ist der geleistete Jahresmitgliedsbeitrag. Stimmberechtigt sind auch 
Mitglieder, die ihr Stimmrecht per schriftlicher Vollmacht einem 
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anwesenden Mitglied übertragen haben (mit oder ohne Festlegung eines 
bestimmten Abstimmungsverhaltens). Diese Stimmrechtsübertragung ist vor 
Beginn der Mitgliederversammlung der Versammlungsleitung mitzuteilen. 
Die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter hält im Protokoll die 
Anzahl der anwesenden Stimmen fest 

§ 8:  
Wegfall der Position eines Vorstands "Ausbildung und Training". Dies bedeutet nicht, dass das Thema 
Fortbildung unserer Mitglieder wegfallen soll, dies wird vielmehr wie schon im vergangenen Jahr im 
Gesamtvorstand verantwortet. 

Neuer Text:  
Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei und bis zu maximal 
sechs Mitgliedern: 
1. einer/einem ersten Co-Vorsitzenden 
2. einer/einem zweiten Co-Vorsitzenden 
3. der Schatzmeisterin oder dem Schatzmeister 
4. der Schriftführerin oder dem Schriftführer 
5. dem Vorstand Künstlerische Leitung 
6. dem Vorstand Marketing 

§ 8:  
In Absatz 8 wird klargestellt, dass der Vorstand Teile seiner Aufgabengebiete auf bezahlte Dritte 
übertragen kann. In diesen Fällen bleibt er zwar in der Verantwortung, muss aber nicht das gesamte 
Tagesgeschäft selbst ausführen. Diese Regelung ist erforderlich, weil vor allem die Ausstellungs-
Angebote unseres Vereins äußerst arbeitsintensiv sind und nicht durchgehend und umfassend von 
den – ehrenamtlichen – Vorstandsmitgliedern realisiert werden können. 

Neuer Absatz:  
(8) Der Vorstand kann mit Mehrheit einzelne Aufgaben oder Aufgabenbereiche auf Dritte in 
einem Arbeitsverhältnis übertragen. Diese müssen dem Vorstand regelmäßig Bericht 
erstatten 

§ 10: 

Eine sich auf §10 Abs 8 beziehende Änderung wurde in § 10 für die/den Schatzmeister:in 
aufgenommen. 

Neuer Absatz:  
(3) Im Falle der Übertragung der Kassenführung auf eine dritte Person obliegt ihr/ihm oder 
alternativ (bei Fehlen eines Finanzvorstands) den Vorsitzenden die Aufsicht und Kontrolle der 
Aufgabenausführung. 

Neuer Text:  

(4) Auszahlungen sind nur auf schriftliche Anweisung der Schatzmeisterin oder des 
Schatzmeisters bzw. der oder des Vorsitzenden vorzunehmen. Dies gilt nicht für 
Bagatellbeträge, deren Höhe im Geschäftsverteilungsplan festgelegt wird. Außerdem ist bei 
regelmäßig wiederkehrenden Beträgen eine einmalige Anweisung ausreichend. 
(5) Im Außenverhältnis erhält die Schatzmeisterin oder der Schatzmeister und bei 
Übertragung der Aufgabe auf eine dritte Person im Angestelltenverhältnis auch diese eine 
Einzelvollmacht zur alleinigen Führung des Vereinskontos.  
Leserechte werden den anderen Mitgliedern des Vorstands und den Revisor:innen 
eingeräumt 

 

Die Abstimmung zu den Satzungsänderungen erfolgt per Handzeichen durch die Anwesenden und 
danach durch einzelne Abfrage der Stimmrechtsempfänger*innen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 Ja:  124 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 19 
 Ungültig: 0 

Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sind somit genehmigt. 
(Der Vorsitzende verweist darauf, dass Änderungen der Satzung beim Amtsgericht eingereicht 
werden müssen, aber sofort gültig sind) 

 

Änderungen der Beitragsordnung und der Anlage zur Kassenordnung: 

Beitragsordnung 

Der Vorstand schlägt folgende Änderung vor: 

IV. Regelungen: 

Die Beitragssätze wurden differenziert für drei verschiedene Gruppen von Mitgliedern (regulärer 
Mitgliedsbeitrag, höherer Beitrag für Fördermitglieder und juristische Personen sowie ein reduzierter 
Mitgliedsbeitrag für finanziell schwächer gestellte Mitglieder), um hier eine größere Gerechtigkeit 
herzustellen 

Neuer Absatz und neuer Text:  
2. Die Höhe des aktuellen Beitragssatzes beträgt regulär jährlich 75,00 €, 
für Fördermitglieder und juristische Personen 150,00 € und für 
Schüler:innen, Studierende und Bezieher:innen öffentlicher Leistungen 
zum Lebensunterhalt 35,00 €. 
3. Bei Neueintritt in den Verein wird eine Aufnahmegebühr in Höhe eines 
Jahresbeitrags fällig. Die Aufnahmegebühr richtet sich nach dem im Jahr 
der Aufnahme fälligen Mitgliedsbeitrag 

Die Abstimmung zu den Änderungen erfolgt per Handzeichen durch die Anwesenden und danach 
durch einzelne Abfrage der Stimmrechtsempfänger*innen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 Ja:  125 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 

Die vorgeschlagenen Änderungen der Beitragsordnung sind somit genehmigt. 
 

Anlage zur Kassenordnung: 

Der Vorstand schlägt folgende Änderung vor: 

§ 1 Abs 3: 

Um bei der Abrechnung von Reisekosten nicht angreifbar zu sein und eine klare Anspruchsgrundlage 
für Erstattungen zu haben, sollen diejenigen, die im Auftrag des Vereins reisen, die Erstattung ihrer 
Reisekosten entsprechend dem Bundesreisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung beantragen 
können. 
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Neuer Text: 

b) Reisekosten sind gemäß Bundesreisekostengesetz in der jeweils aktuellen Fassung zu 
erstatten. 

Die Abstimmung zu den Änderungen erfolgt per Handzeichen durch die Anwesenden und danach 
durch einzelne Abfrage der Stimmrechtsempfänger*innen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 Ja:  125 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 

Die vorgeschlagenen Änderungen der Anlage zur Kassenordnung sind somit genehmigt. 
 

 

Antrag B. Schryvers / P. Wichmann 

 

Zur Behandlung in der Mitgliederversammlung wurde von Peter Wichmann und Birgit Schryvers am 
19.10.2022 ein Antrag zur Satzungsänderung (Anhang 5) eingebracht: 

„Wir stellen den Antrag, das Instrument der Stimmrechtsübergabe (§7 Abs.4) aus der Satzung 
zu streichen und dafür das Instrument der Briefwahl einzuführen. Allen Mitgliedern werden 4 
Wochen vor der MV mit der Einladung zur MV alle Inhalte, die der Vorstand auf der MV 
vorstellt und einer Abstimmung bedürfen, inclusive eines Stimmzettels schriftlich (digital) zur 
Verfügung gestellt. Anhand dieser Informationen können sich die Mitglieder eine Meinung 
bilden. Wer die MV besucht stimmt dort per Handzeichen ab, wer nicht kommt, füllt den 
mitgelieferten Stimmzettel aus und schickt ihn an den Vorstand. Ein Mitglied des Vorstandes, 
z.B unser Schriftführer Rudi Worofka, sammelt die Stimmzettel und bringt sie zur MV mit. 
Hier werden die Briefwahlstimmen dem Ergebnis der Handzeichenstimmen hinzugerechnet.“ 

 

Gemäß Satzung sind Vorschläge zu Satzungsänderungen den stimmberechtigten Mitgliedern bis 
spätestens einen Monat vor der Sitzung der Mitgliederversammlung zuzuleiten. Den 
Antragstellenden wurde das nicht satzungskonforme rechtzeitige Einlangen des Antrags mitgeteilt. 
Obwohl dadurch über den Antrag nicht auf der Mitgliederversammlung 2022 abgestimmt werden 
kann, wurde vom Vorstand den Antragstellern zugesagt, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, 
um eine Diskussion zu ermöglichen und ein Meinungsbild darüber herzustellen, ob und wenn ja, 
welche Maßnahmen zu einer besseren Einbindung der Mitglieder getroffen werden sollten. Zudem 
wurde der Antrag vom Vorstand allen Vereinsmitgliedern zur Kenntnis gebracht. 

In der Mitgliederversammlung erläuterte der Antragsteller Peter Wichmann sein Anlegen 
vorwiegend mit der Argumentation, dass durch zu viele Stimmrechtsübertragungen auf nur einzelne 
Personen ein Abstimmungsergebnis in eine gezielte Richtung gelenkt werden könne oder 
Überstimmungen einer sonstigen Mehrheit erreicht werden könnten. Die Mitgliederversammlung 
werde durch eine Vorfestlegung von Positionen entmachtet. 

In der darauffolgenden Diskussion wurde der vorgeschlagenen Durchführung einer Briefwahl vor 
Durchführung einer Mitgliederversammlung widersprochen vorwiegend mit der Argumentation, dass 
dadurch einer Versammlung mit Gedankenaustausch und Diskussionsbeiträgen jeder Sinn 
genommen würde:  
Durch die Briefwahl würde ja bereits ein Abstimmungsergebnis vorliegen bzw. eine Abstimmung im 
Saal könnte durch Briefwahlergebnisse überstimmt und somit unwirksam sein. Insofern könne das 
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Ziel einer Stärkung der Mitgliederversammlung nicht erreicht werden. Zudem müsste eine 
organisatorische und abstimmungsrechtskonforme (nicht anfechtbare) Vorgangsweise zur 
Durchführung der Briefwahl vorhanden sein. 

Außerdem erklärt die Co-Vorsitzende, dass eine Stimmrechtsweitergabe nicht zuletzt auch einen 
Vertrauensbeweis an die oder den Stimmrechtsbeauftragte*n darstelle.  

Da im Schriftwechsel zur Antragstellung auch der Vorschlag zur Abhaltung einer 
Mitgliederversammlung zusätzlich als Videokonferenz (mit oder ohne Online-
Abstimmungsmöglichkeit) gemacht wurde, kam auch dieser Vorschlag zur Diskussion.  
Auch diesem Vorschlag wurde von den anwesenden Mitgliedern widersprochen. Es wurde als sehr 
unwahrscheinlich eingeschätzt, dass Teilnehmer*innen über die gesamte Dauer einer 
Mitgliederversammlung (erfahrungsgemäß vier Stunden) an der Video-Konferenz teilnehmen 
würden und der für eine klaglos ablaufende Video-Übertragung notwendige organisatorische und 
damit zu erwartende finanzielle Aufwand in keiner Art und Weise zu rechtfertigen wäre. Es sprach 
sich niemand für die Abhaltung der Mitgliederversammlung auch als Videokonferenz aus, auch mit 
dem Hinweis auf die Altersstruktur der Mitgliedschaft und die Überforderung durch technische 
Schwierigkeiten. 

Der Vorschlag des Vorstands, eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung möglicher Maßnahmen zur 
Verbesserung der Einbindung abwesender Mitglieder in die Diskussionen und Beschlussfassungen 
des Vereins ließ sich mangels Bereitschaft zur Teilnahme nicht umsetzen. Der Antragsteller Peter 
Wichmann lehnte seine Mitarbeit an einer solchen Arbeitsgruppe ab. Der Vereinsvorstand erklärte 
sich aber bereit zu verbesserten Vorabinformationen bei der Ankündigung von 
Mitgliederversammlungen sowie zur Einführung einer differenzierteren Möglichkeit zur 
Stimmrechtsübertragung.  
 

Über dieses Verfahren wurde Einvernehmen erzielt. 

 

Top 9 der Tagesordnung 
Wahlen 
 

  

 

Zu den geplanten Wiederwahlen: 
Vorstand Finanzen, Vorstand Marketing, Stv. Vorstand Künstlerische Leitung, Stv. Vorstand Finanzen, 
Stv. Vorstand Schriftführer gab es keine Bewerber*innen. 

Die Wahlen für: 
Vorstand Aus- und Weiterbildung und Stv. Vorstand Aus- und Weiterbildung  
entfallen gemäß beschlossener Satzungsänderung. 
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Wahlergebnisse: 

Wahl zum zweiten Co-Vorsitzenden für die Dauer 2 Jahre: Andreas Kerstan 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:  125 

 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 
Er erklärt mündlich, dass er die Wahl annimmt. 
 

Wahl zum Vorstand Schriftführer: Dr. Rudolf Worofka 

Abstimmungsergebnis: 

Ja:  124 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 19 
 Ungültig: 0 
Er erklärt mündlich, dass er die Wahl annimmt.  
 

Wahl zum Kassenprüfer 2 für die Dauer 2 Jahre: Roswitha Gronemann 

Abstimmungsergebnis: 

Ja:  125 

 Nein:  0 

 Enthaltung: 18 

 Ungültig: 0 

Sie ist nicht anwesend und wurde im Nachgang der Mitgliederversammlung um Zustimmung 

gebeten. 

 
Wahl zum Kunstbeirat 2 für die Dauer 1 Jahr: Karin Wenderlein-Gruber 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:  125 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 
Sie ist nicht anwesend und wurde im Nachgang der Mitgliederversammlung um Zustimmung 
gebeten. 
 

Wahl zum Kunstbeirat 4 für die Dauer 2 Jahre: Günter Sommer 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:  125 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 
Er ist nicht anwesend und wurde im Nachgang der Mitgliederversammlung um Zustimmung gebeten. 
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Wahl zum Kunstbeirat 6 für die Dauer 2 Jahren: Jörg Kraus 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:  125 
 Nein:  0 
 Enthaltung: 18 
 Ungültig: 0 
Er ist nicht anwesend und wurde im Nachgang der Mitgliederversammlung um Zustimmung gebeten. 
 

 

Weitere Wortmeldungen unter „Sonstiges“ gibt es nicht. Die Versammlung wird um 18.15 Uhr für 

beendet erklärt. 

Der Vorstand bedankt sich bei allen für die Teilnahme und die Anreise zu dieser 

Mitgliederversammlung.  

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden für die Aussendung an die Mitglieder persönliche Daten 
(Geburtsdaten und Adressen der Gewählten, Teilnehmerliste, alle Anhänge) aus dem Protokoll 
entfernt. 

 

 

Gezeichnet:        Rudolf Worofka  Maja Smoltczyk   Andreas Kerstan 


